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Änderungsantrag
der Fraktion der SPD

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen
– Drucksache 17/8098

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 17/7884

Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes, des Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des 
Kommunalwahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen:

Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 Buchstabe d wird gestrichen.

2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3.  bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen Doku-
menten der Behörde, indem diese mit dem qualifizierten elektronischen Sie-
gel der Behörde versehen werden;“

3. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

  „4.  durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung festgelegt werden, welche den Datenübermittler (Absender der 
Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch übermittelten Da-
tensatzes gewährleisten.“

21.1.2025

Stoch, Binder, Ranger, Hoffmann
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Zu den Ziffern 1 und 2

Der De-Mail-Dienst wird aufgrund der hohen Hürden derzeit faktisch quasi nicht 
genutzt und die Telekom bietet ihn bereits nicht mehr an und 1&1 wird ihn ab dem 
30. Juni 2025 nicht mehr anbieten. Mit dem Änderungsantrag soll daher Klarheit 
geschaffen werden.
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Zu Ziffer 3

Durch die Ergänzung der Nummer 4 soll eine Offenheit für neue technische Ver-
fahren geschaffen werden, die die Authentizität und Integrität gewährleisten müs-
sen. Die qualifizierte elektronische Signatur weist hohe Hürden auf und ist für 
Privatpersonen nicht praktikabel. Durch die Möglichkeit, weitere sichere Verfah-
ren durch Rechtsverordnung festzulegen, soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
auf neue technische Verfahren reagieren zu können und ein Anreiz gesetzt werden, 
solche zu entwickeln. Durch eine Rechtsverordnung sollen auch Testprojekte ein-
zelner Kommunen, die ein technisches Verfahren geschaffen haben und erproben 
wollen, zugelassen werden können.


